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von der Zustimmung zur Auslieferung erfaßt wird, ohne Ein
willigung des ersuchten Vertragsstaates weder strafrechtlich 
verfolgt, dem Strafvollzug zugeführt, noch einem dritten 
Staat zur Strafverfolgung bzw. zum Vollzug der Strafe aus
geliefert werden.

(2) Die Zustimmung des ersuchten Vertragsstaates ist nicht 
erforderlich,

1. wenn eine ausgelieferte Person, die nicht Staatsbürger 
des ersuchenden Vertragsstaates ist, innerhalb von einem 
Monat, gerechnet vom Tage der Beendigung des Strafver
fahrens oder des Vollzugs der Strafe an, das Territorium 
des ersuchenden Staates nicht verlassen hat. In diese 
Frist ist die Zeit nicht einbegriffen, in welcher die ausge
lieferte Person gegen ihren Willen das Territorium dieses 
Vertragsstaates nicht verlassen konnte;

2. wenn die ausgelieferte Person das Territorium des Ver
tragsstaates, an den sie ausgeliefert wurde, verlassen hat, 
jedoch erneut freiwillig auf dessen Territorium zurück
kehrt.

Artikel 93 
Übergabe der auszuliefernden Person

(1) Der ersuchte Vertragsstaat, welcher der Auslieferung 
zustimmt, unterrichtet den anderen Vertragsstaat über Ort 
und Zeit der Auslieferung der Person.

(2) Eine Person, deren Auslieferung stattgegeben wurde, 
wird auf freien Fuß gesetzt, wenn der ersuchende Vertrags
staat innerhalb einer Frist von 7 Tagen, gerechnet von dem 
Tage an, der als Tag der Übergabe festgesetzt wurde, diese 
Person nicht übernimmt.

Artikel 94
Information über das Ergebnis 

des Strafverfahrens
Der um Auslieferung ersuchende Vertragsstaat informiert 

den ersuchten Vertragsstaat vom Ergebnis des Strafverfah
rens gegen die ausgelieferte Person. Auf Anforderung des 
ersuchenden Vertragsstaates ist eine Ausfertigung der ab
schließenden Entscheidung zu übersenden.

Artikel 95 
Erneute Auslieferung

Entzieht sich eine ausgelieferte Person, auf welche Weise 
auch immer, einem Strafverfahren oder dem Vollzug der 
Strafe und befindet sich diese Person auf dem Territorium 
des ersuchten Vertragsstaates, so wird sie auf Grund eines 
erneuten Auslieferungsersuchens ohne Übermittlung der im 
Artikel 84 genannten Unterlagen ausgeliefert.

Artikel 96 
Übergabe von Gegenständen

(1) Der um Auslieferung ersuchte Vertragsstaat übergibt 
die Gegenstände, die für die Begehung einer Straftat verwen
det wurden, für die eine Auslieferung gemäß Artikel 80 zu
lässig ist, sowie die Gegenstände, die sich der Straffällige 
durch die Straftat angeeignet hat, an den ersuchenden Ver
tragsstaat. Diese Gegenstände können auf Ersuchen auch 
dann übergeben werden, wenn es infolge Todes oder aus an
deren Gründen nicht zur Auslieferung der betreffenden Per
son kommt.

(2) Der ersuchte Vertragsstaat kann die in Absatz 1 genann
ten Gegenstände zeitweilig zurückbehalten, wenn er sie für 
ein anderes Strafverfahren benötigt.

(3) Die Rechte einer dritten Person an Gegenständen, die 
unter Absatz 1 fallen, bleiben unberührt. Spätestens nach

Abschluß des Strafverfahrens gibt der Vertragsstaat, an den 
die Gegenstände herausgegeben wurden, diese dem ersuchten 
Vertragsstaat zur Übergabe an die Berechtigten zurück. Be
finden sich Personen, die Rechte an Gegenständen haben, auf 
dem Territorium des ersuchenden Vertragsstaates, so ist die
ser mit Zustimmung des ersuchten Vertragsstaates berech
tigt, die Gegenstände direkt an die Berechtigten zurückzu
geben.

(4) Unterliegen Gegenstände, die zum Zwecke der Beweis
führung übergeben werden, beim ersuchten Vertragsstaat der 
Beschlagnahme und Einziehung, so können sie dem ersuchen
den Vertragsstaat unter der Bedingung übergeben werden, 
daß sie dem ersuchten Vertragsstaat nach Beendigung des 
Strafverfahrens zurückzugeben sind.

Artikel 97 
Durchleitung

(1) Die Vertragsstaaten gestatten einander auf Ersuchen die 
Durchleitung solcher Personen durch ihr Territorium, die 
einem der Vertragsstaaten von einem Drittstaat ausgeliefert 
werden.

(2) Ein Ersuchen um Durchleitung ist wie ein Ausliefe
rungsersuchen zu stellen und zu behandeln.

(3) Der ersuchte Vertragsstaat gestattet die Durchleitung 
auf die ihm am zweckmäßigsten erscheinende Weise.

Artikel 98
Auslieferungs- und Durchleitungskosten

Die Auslieferungskosten trägt der Vertragsstaat, auf des
sen Territorium sie entstanden sind; die Durchleitungskosten 
trägt der ersuchende Vertragsstaat.

T e i l  VIII 
Schlußbestimmungen

Artikel 99
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Der Austausch der 

Ratifikationsurkunden erfolgt in Berlin.

Artikel 100

(1) Dieser Vertrag tritt am dreißigsten Tage nach Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(2) Jeder Vertragsstaat kann diesen Vertrag schriftlich kün
digen. Die Kündigung wird mit Ablauf eines Jahres nach 
ihrer Notifizierung wirksam.

Artikel 101
Mit dem Tage des Inkrafttretens dieses Vertrages tritt der 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Volksrepublik Bulgarien am 27. Januar 1958 in Sofia Unter
zeichnete Vertrag über den Rechtsverkehr in Zivil-, Fami
lien- und Strafsachen außer Kraft.

Ausgefertigt in Sofia am 12. Oktober 1978 in zwei Exempla
ren, jedes in deutscher und bulgarischer Sprache, wobei beide 
Texte die gleiche Gültigkeit besitzen.

Zum Beweis dessen haben die Bevollmächtigten der Ver
tragsstaaten diesen Vertrag unterzeichnet und gesiegelt.

Für die Für die
Deutsche Demokratische Volksrepublik Bulgarien 

Republik
Herbert K r o l i k o w s k i Marij I w a n o w


